
 
 

Zahl: 640/3-1-2015 
 
Verordnung gemäß Straßenverkehrsordnung 1960 
Franz–Mohshammer-Platz, Aufhebung der Verordnung vom 15.12.2009 
 (Ausweisung eines Taxistandplatzes) 
 

V e r o r d n u n g 
 

des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Bischofshofen 
 

 1. 
 
Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung der Stadtgemeinde Bischofshofen vom 
28.05.2015 wird die Verordnung, mit welcher im beiliegenden Lageplan dargestellten Kurzpark-
zonenparkplatz auf dem Franz – Mohshammer - Platz 
 
jeden Freitag in der Zeit von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr 
jeden Samstag in der Zeit von 00:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr  
jeden Sonntag in der Zeit von 00:00 Uhr bis 07:00 Uhr 
 
als Taxistandplatz ausgewiesen wurde, aufgehoben. 
 

2. 
 
Diese Verordnung ist gemäß § 44 StVO 1960 durch das Straßenverkehrszeichen nach § 52 
lit. a Z. 13d StVO iVm § 53 lit. 6a StVo iVm einer Zusatztafel gemäß § 54 StVO mit der Aufschrift 
„Taxistandplatz Freitag in der Zeit von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr, Samstag in der Zeit von 00:00 Uhr 
bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr, Sonntag in der Zeit von 00:00 Uhr bis 07:00 Uhr“, 
kundgemacht 
 

3. 
 

Die durch ihre Aufstellung kundgemachten Verkehrszeichen gem. § 52, § 53, § 54 sind zu ent-
fernen. Diese Verordnung tritt mit Entfernung der Verkehrszeichen in Kraft und die alte Ver-

ordnung tritt mit ebengleichen Datum außer Kraft. 
 

 
Der Wirtschaftshof wird angewiesen, die Verkehrszeichen zu entfernen. 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 

Hansjörg Obinger 


